
 
 
 
Sehr geehrte Sportkameraden, 
 
hiermit laden wir form- und fristgerecht zum außerordentlichen SPORTKREISTAG 2023 
ein: 
 
TERMIN:  Sonntag, 26. November 2023 
Beginn:  10:30 Uhr 
Ort:   Spvgg Besigheim e.V. (Seminarraum) 

Jahnstraße 9,  74354 Besigheim 
www.spvgg-besigheim.de  

 
Folgende TAGESORDNUNG ist vorgesehen: 
 
01.  Begrüßung  
02.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03.  Wahl eines/r Protokollführer/in 
04.  Genehmigung des Protokolls zum Sportkreistag 2023 und der Tagesordnung 
05 Aktuell: Snooker im BVBW außerhalb des Sports (Haushalt, Finanzen, Organisation), 

Aussprache 
06. Aussprache zur laufenden Sportsaison 
 ggf. Erläuterungen zum Sportprogramm 2023/24 

Änderungen in Sport- und Turnierordnung und Sportordnung-Snooker 
Anträge für den Sportausschuss-Snooker- 

07.  Entlastung des Sportkreisvorstandes 
08. Notwendige Wahlen 
 - Sportkreis  
09.  Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
10. Sonstiges (und was sonst noch so zu besprechen ist) 
 
Gäste: Heinz Gold     Vize-Präsident-Finanzen 
  Hans-Joachim Benninger   Landessportwart-Snooker 
 
HINWEIS: 
Der Sportkreistag ist eine Pflichtveranstaltung. Bei Nichtteilnahme eines Mitglieds-
vereins wird ein Bußgeld in Höhe von EURO 100,- fällig. Die Delegiertenzahl ist der 
beigefügten Tabelle zu entnehmen. 
 
Anträge zum TOP 09 bitte bis zum 20.11.2023 schriftlich an den Sportkreisvorsitzenden. 
 
Sportkreis Snooker, 11.11.2023 
gez. Alexander Gohlke 
Sportkreisvorsitzender



 

 
 
§ 14 (6) der BVBW Satzung: 
Der Sportkreistag wird von dem/ der Vorsitzenden, rechtzeitig zur Planung der neuen Saison einberufen 
und geleitet. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. Die schriftliche Einberufung muss mit der 
Angabe von Ort und Zeit unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung und mit Hinweis auf ein 
schriftliches Antragsrecht bis eine Woche vor dem Sportkreistag erfolgen.  
 
§ 14 (4) der BVBW Satzung: 
Der Sportkreistag setzt sich zusammen aus dem Vorstand des Sportkreises und den Delegierten der 
Ortsvereine. Die Teilnahme am Sportkreistag ist für den Vorstand und die Vereine verpflichtend, die 
Mannschaften zum Spielbetrieb gemeldet haben. Die Anzahl der Delegiertenstimmen eines Vereines 
ergibt sich nach der Anzahl der gemeldeten Mannschaften im Ligaspielbetrieb zum 30.06. in der 
jeweiligen Spielart nach folgendem Schlüssel: 
Bis zu 3 gemeldete Mannschaften  1 Stimme, 
für jede 4. gemeldete Mannschaft  eine weitere Stimme. 
Niemand kann jedoch gleichzeitig das Stimmrecht für verschiedene Vereine ausüben. Mitglieder des 
Kreisvorstands können nicht Delegierte eines Vereines sein. 
 
 

Gemeldete 
Mannschaften 
Stand 11.11.2023 2
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BV VS-Schwenningen 1  1   2 1 
CC Karlsruhe  1 1   2 1 
DJK Offenburg 1 1    2 1 
Krummes Queue Kehl   1   1 1 
P&S Denzlingen  1 2   3 1 
SC 147 Karlsruhe 1 3 2   6 2 
SF Karlsruhe   1   1 1 
SC Heidelberg   1   1 1 
BC Stuttgart 1891  1 2   3 1 
TSG Heilbronn  1 1   2 1 
BV Pforzheim  1 1   2 1 

       12 
Sportkreisvorstand        ( 1 ) 

Summe 3 9 13   25 13 
 


